Rechtsanwalt Tobias Ziegler – Fachanwalt für Arbeitsrecht –

Flurstr. 17, 40235 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 69 07 62 2- 20; Fax: 0211 / 69 07 62 – 23

Web: www.anwalt-ziegler.de; Mail: kontakt@anwalt-ziegler.de
Mandantenbrief Arbeitsrecht  - Dezember 2005
Betriebsbedingte Kündigung wegen Stillegung eines Standortes

Eine bei Ausspruch der Kündigung 42-jährige, verheiratete und für eine Tochter unterhaltspflichtige Arbeitnehmerin wurde seit 12 Jahren als angelernte Näherin, zuletzt in Teilzeit zu einer durchschnittlichen monatlichen Bruttovergütung von etwa 1.000,00 Euro bei einem Bekleidungsunternehmen beschäftigt. Dieses unterhält Betriebe an zwei Standorten in Deutschland sowie im Ausland. An dem Standort, an dem die Arbeitnehmerin arbeitete, befand sich die Produktions- und die Musterabteilung. Die Klägerin war in der Produktionsabteilung eingesetzt. Am 20.01.2003 beschloss die Geschäftsleitung, die Produktionsabteilung wegen Unrentabilität stillzulegen und Näharbeiten künftig nur noch an ausländischen Standorten erledigen zu lassen; die Musterabteilung in M. sollte zunächst weitergeführt werden. Die Stilllegung sollte bis zum 30.09.2003 abgeschlossen sein, die Mitarbeiter der Produktionsabteilung sollten entsprechend ihren unterschiedlichen Kündigungsfristen schnellstmöglich entlassen werden. Die Musterabteilung ist nach der Behauptung des Arbeitgebers auf Grund eines Gesellschafterbeschlusses vom 14. August 2003 inzwischen ebenfalls geschlossen und die Betriebsräume werden lediglich noch als Lager benutzt. Am 20.01.2003 kündigte der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist. Hiergegen wendet sich die Arbeitnehmerin. Sie bezweifelt, dass die Stillegung zum Kündigungszeitpunkt endgültig beschlossen worden sei. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied in letzter Instanz, dass die Kündigung rechtmäßig gewesen ist. Der Arbeitgeber sei grundsätzlich berechtigt, ab sofort keine neuen Aufträge mehr anzunehmen und den Betrieb möglichst schnell stillzulegen. Die Ernsthaftigkeit des Schließungsanliegens stehe nicht entgegen, wenn er die gekündigten Arbeitnehmer in ihrer jeweiligen Kündigungsfrist für die Abarbeitung vorhandener Aufträge einsetze. Das gelte ebenso, wenn bei der Schließung eines Produktionsbetriebes eine kleinere Abteilung zunächst weitergeführt werde.

BAG vom 07.07.2005, Az. 2 AZR 447/04

Anspruch auf Treueprämie im gekündigten Arbeitsverhältnis

Ein Arbeitgeber richtete ein Schreiben an alle seine Mitarbeiter. Nach dessen Inhalt erhalten alle Mitarbeiter mit einer mindestens einjährigen Betriebszugehörigkeit eine anteilsmäßige Prämie. Deren Höhe richte sich nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit und der Anzahl der Fehltage. Diese Prämie sei sowohl als Dankeschön als auch als Ansporn gedacht. Der Arbeitgeber weigerte sich an eine Mitarbeiterin die „Treueprämie“ für das Vorjahr auszubezahlen, weil diese Anfang des folgenden Jahres gekündigt habe. Die Zahlung einer solchen Prämie setzte das Bestehen eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses voraus. Außerdem erfolge die Auszahlung freiwillig. Die Mitarbeiterin war zu diesem Zeitpunkt bereits über ein Jahr beschäftigt und verfügte für das betreffende Jahr über keine Fehltage. 

Das Landesarbeitsgericht München sah das anders. Bereits aus dem Wortlaut des Schreibens ergebe sich, dass es sich um eine rechtsverbindliche Zusage handele. Für eine solche Gesamtzusage reiche, dass sie durch Rundschreiben, Aushänge etc. allgemein verbreitet worden sei. Eine Annahmeerklärung seitens des einzelnen Arbeitnehmers bedürfe es dabei nicht. Wolle ein Arbeitgeber keine Bindung, müsse das eindeutig der Erklärung zu entnehmen sein.

LAG München vom 18.05.2005, Az. 10 Sa 1291/04

Kündigung einer Ärztin während der Probezeit

Eine Ärztin wurde in einer Arztpraxis eingestellt. Die Anstellung erfolgte zur Weiterbildung. Die ersten drei Monate wurden als Probezeit vereinbart. Nach sieben Tagen erfuhr sie, dass ihr Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beenden wollte. Als sie hierzu nicht bereit war, kündigte er ihr einen Tag später. Die Ärztin verlangt die Weiterbeschäftigung, weil die Kündigung aus dem Bauch heraus erfolgt sei. Nach einer so kurzen Zeit könne man nicht beurteilen, ob ein Arbeitnehmer für eine bestimmte Stelle wirklich geeignet sei. 

Das Landesarbeitsgericht München wies ihre Klage ab. Der Arbeitgeber sei während der Probezeit jederzeit zum Ausspruch einer Kündigung berechtigt, ohne das er sich hierfür rechtfertigen müsse. Hierzu bedürfe es keines sachlichen Grundes, weil die Regelung des § 1 KSchG während dieses Zeitraumes noch nicht gelte. Der Arbeitgeber könne sich hier auf seine Vertragsfreiheit berufen. Eine Ausnahme gebe es nur dann, wenn durch die Kündigung gegen Treu und Glaube verstoßen werde. Dies sei jedoch vorliegend nicht ersichtlich.

LAG München vom 15.09.2005, Az. 9 Sa 406/05

Beleidigung als Kündigungsgrund

Ein Meister legte ein Schreiben auf den Pausenplatz eines Untergebenen, welches zahlreichende grob beleidigende Äußerungen enthielt. Jeder Kollege, der diesen Raum betrat, konnte vom Inhalt des Schriftstückes Kenntnis nehmen. Zwei Jahre später erfährt der Arbeitgeber dies von dem Kollegen und kündigt dem Vorgesetzten in ordentlicher sowie in außerordentlicher Form, obwohl beide nach diesem Vorfall jahrelang harmonisch zusammengearbeitet hatten. Dabei berief sich der Arbeitgeber darauf, dass das Verhalten des Vorgesetzten wiederholt Anlass zu Beschwerden gegeben habe. 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz gab der Klage des Meisters statt. Sowohl die ordentliche, als auch die fristlose Kündigung seien rechtswidrig. Eine Kündigung wegen Beleidigung sei nur dann zulässig, wenn eine anhaltende Störung des Betriebsfriedens vorliege. Davon sei jedoch nach den Feststellungen des Gerichtes nicht auszugehen. Unverständlich sei, weshalb der Untergebene sich erst nach so einem langen Zeitraum an den Arbeitgeber gewandt habe. 

LAG Rheinland-Pfalz vom 01.07.2005, Az. 8 Sa 233/05

Ersatzfähigkeit von Auslandsverwendungszulage

Eine Autofahrerin verursachte beim Linksabbiegen auf schuldhafte Weise einen Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Soldatin verletzt. Der Unfall hatte zur Folge, dass die Soldatin nicht an einem Auslandseinsatz teilnehmen konnte. Sie macht gegen die Autofahrerin als Halterin und Fahrerin u.a. einen Verdienstausfallschaden geltend und möchte die nicht gezahlte Auslandsverwendungszulage ersetzt haben. 

Das Oberlandesgericht Hamm bekräftigte die Ansicht der Vorinstanz und entschied, dass die Soldatin von der Unfallgegnerin die Zahlung von Schadensersatz in Höhe der entgangenen Auslandsverwendungszulage verlangen könne. Hierbei handele es sich um einen ersatzfähigen Verdienstausfallschaden. Dies ergebe sich daraus, dass es sich dabei um eine Zulage zum Grundgehalt und nicht lediglich um eine Entschädigung handele.

OLG Hamm vom 10.10.2005, Az. 13 U 52/05
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